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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 29. Juli 1986
zur Ergänzung der Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die
Einfuhr von Rindern und Schweinen und von frischem Fleisch zulassen, durch

Aufnahme von Zypern

(86/425/EWG)

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Unbeschadet der Richtlinie 72/462/EWG und insbeson
dere von Maßnahmen, die unter Umständen nach dem
Verfahren des Artikels 29 dieser Richtlinie getroffen
werden müssn, wird in die in der Entscheidung
79/542/EWG enthaltene Liste der Länder, aus denen die
Mitgliedstaaten die Einfuhr von Rindern und Schweinen
und von frischem Fleisch zulassen, in bezug auf Schweine
und frisches Fleisch durch die Aufnahme von Zypern
ergänzt.

Artikel 2

Der Anhang der Entscheidung 79/542/EWG erhält die
Fassung des Anhangs dieser Entscheidung.

Artikel 3

Diese Entscheidung gilt ab 1 . August 1986.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 72/462/EWG des Rates vom
12. Dezember 1972 zur Regelung viehseuchenrechtlicher
und gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von Rindern
und Schweinen und von frischem Fleisch aus Drittlän
dern ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3768/85 (2), insbesondere auf Artikel 3,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Um zu entscheiden, ob ein Land oder ein Landesteil
sowohl in bezug auf Rinder und Schweine als auch in
bezug auf frisches Fleisch in die Liste aufgenommen
werden kann, ist besonders das in Artikel 3 Absatz 2 der
Richtlinie 72/462/EWG genannte Kriterium zu berück
sichtigen .

Zypern kann als Land betrachtet werden, das diese Anfor
derungen für Schweine und für frisches Fleisch erfüllt.
Die in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 72/462/EWG
genannte Liste, die vom Rat angenommen wurde und im
Anhang zu der Entscheidung 79/542/EWG des Rates
vom 21 . Dezember 1976 zur Aufstellung einer Liste der
Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr
von Rindern und Schweinen und von frischem Fleisch
zulassen (3) enthalten ist, ist in bezug auf Schweine und
frisches Fleisch durch die Aufnahme von Zypern zu
ergänzen .

Weitere Maßnahmen im Bereich der Tiergesundheit und
der öffentlichen Gesundheit müssen noch getroffen
werden .

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär
ausschusses —

Brüssel, den 29 . Juli 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 302 vom 31 . 12. 1972, S. 28 .
O ABl . Nr. L 362 vom 31 . 12. 1985, S. 8 .
(3) ABl . Nr. L 146 vom 14. 6 . 1979, S. 15 .
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ANHANG

„ANHANG

Frischfleisch

Lebende TiereLand Hausrinder
(einschließlich

Büffel)
Hausschweine Hausschafe

und -ziegen
Einhufer
(Haustiere)

Wilde
Klauentiere

Albanien X X X ~

Argentinien X X X X

Australien X X X X X X

Belize X \ X

Botswana X X X X (')
Brasilien X X X \
Bulgarien X X X X X X

Chile X X X x (')
Volksrepublik China X X x (')
Costa Rica X l\ X

El Salvador X X X

Finnland X X X X X X

Grönland X , X X X (')
Guatemala X \ X l
Honduras X X

Island X X X X X X

Israel l X

Jugoslawien X X X X X X

Kanada X X X X X X

Kolumbien X \ X

Kuba X X I
Madagaskar X X X

Malta X X X X

Marokko X

Mexiko X X

Neuseeland X X X X X X

Nicaragua X \ X

Norwegen X X X X X X

Österreich X X X X X X

Panama X X

Paraguay X X X

Polen X X X X X X

Rumänien X X X X X X

Schweden X X X X X X

Schweiz X X X X X X

Simbabwe X

Südafrika und Südwest-Afrika/ \
Namibia X X X X X 0
Swasiland X X X (')
Tschechoslowakei X X X X X X

Türkei X

UdSSR X X X X X (') X

Ungarn X X X X X X

Uruguay X X X

USA X X X X X X

Zypern X X X X X X 0
DDR X X X X X X

(') Ausgenommen Wildschweinfleisch .
(2) Ausgenommen Hausrinder."


